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In der Zeit· vom 10. bis 12. Juni 1949 fand in Wien die zentral 
Gendarmeriefeier statt. 

Eingeleitet wurden die Feierlichkeiten am 10. Juni nachmittags 

durch einen vom Herrn Bundespräsidenten für die Gendarmerie 

gegebenen Empfanges. Während des Empfanges veranstalteten die 

vereinigten Musikkapellen der österreichischen Bundesgendarmerie 

im Inneren Burghof ein musikalisches Ständchen. 

Den Höhepunkt der Festfolge bildete am 11. Juni der Festakt auf 

dem Heldenplatz, wo Gendarmerieabordnungen aus den Bundes

ländern und Ehrenkompanien der Polizei, Zollwache und Justiz 

Aufstellung genommen hatten. Bundespräsident Dr. Renner, Bundes

kanzler Ing. Dr. Figl und Bundesminister Helmer ergriffen das Wort 

und würdigten die aufopferungsvolle Tätigkeit der Gendarmerie. 

Vom Heldenplatz aus begaben sich die Festgäste zum Parlaments

gebäude, wo dann die Defilierung der ausgerückten Formationen 
stattfand. 

Am Nachmittag desselben Tages gaben die vereinigten Musik
kapellen der Gendarmerie ein Monsterkonzert im Wiener Stadtpark 

vor dem Kursalon. Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens und viele Angehörige der Bundesgendarme,rie waren zu

gegen. Abends waren 1500 Gendarmeriebeamte beim Johann
Strauß-Fest im Kursalon geladen. Um 22 Uhr ehrte die Bundes

gendarmerie durch eine Kranzniederlegung vor dem Straußdenkmal 
den Walzerkönig. 

Den Abschluß der Feierlichkeiten bildete eine glanzvolle Fest

vorstellung des 11Zigeunerbaron" in der Staatsoper. 
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Bundespräsident Dr. Renner begrüßt leitende Beamte der Gendarmerie 

Ständchen der Gendarmeriekapellen im Inneren Burghof Sämtlich, }'utoa: Tlu1m-St119l 

Von links nach rechts: Gendarmeriegeneral Dr, Kimmel, Bundeskanzler Ing. Dr, Figl, Staatssekretär Graf, 
BQrgermeister Dr. Körner, Bundesmintster Helmer 

Schon kurz nach dem Ertönen der er$ten Melodien umsäumten iahlreiche Zuhörer die Musikkapellen 



1. Bundespräsident Dr. Renner schreitet in Begleitung

von SektionscH f Krechler und Gendarmeriegeneral

Dr, Kimmel die Front der aufgestellten Ehren

formationen ab

2. Blick auf die angetretenen Gendarmerlekompanlen

3. Bundespräsident Dr. Renner bei der Ansprache

4. Auf der Ehrentribüne hatte sich die gesamte

Bundesregierung eingefunden

d1!1/ll ?udderupiatz 

1. Sektionschef Krechler, Gendar

meriegeneral Dr. Kimme!, Oberst

Dr. Mayr begrüßen den Bun

despräsidenten 

2, Durch das äußere Burgtor mar

schieren die Gendarmerieko m• 

panien auf den Heldenplatz 

3 u. 4. Bundeskanzler Ing. Dr. Figl 

und Bundesminister für Inneres 

Helmer bei der Festrede 



1, Ankunft des Bundespräsidenten 

zur Abnahme der Defilierung vor 

dem Parlamentsgebäude 

2, Die Gendarmeriekapelle nimmt 

vor der Ehrentribüne Aufstellung 

3. Besonderen Applaus erhielt die 

Gendarmeriekompanie aus Tirol 

r /)e/ilieJ(tJJ l(j. lJ-(J f(

4. Die Schulkompanie des Landes

gendarmeriekommandos für Nieder

österreich

5. Zahlreiche Zuschauer hatten sich

auf dem Ring eingefunden 

dem <J)aJl-!JJfflRJ!lhljeiJ.&1ßp_ 

und 4. Vorbeimarsch der Kompanien aus den 

Bundesländern 

2. Dia EhrentribOne vor dem Parlamentsgebäude

3, Die Vertreter der alliierten Hochkommissare
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und 6. Mitglieder der Regierung und zahlreiche 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren er
schienen 

2. Die vereinigten Musikkapellen ernten begeistert en
Applaus

3 und 4. Die vereinigten Musikkapellen (Landesgendar-

meriekommando von Steiermark und Landesgendar
meriekommando von Niederösterreich) spielen Strauß
melodien 

5. Der ehemalige Regimentskapellmeister Kummer diri•
giert als Ehrengast den von ihm komponierten 84er
Regimentsmarsch

11 J1 _d r}ft( wLß_elLft-lll Lq 

1. Oberst Dr. Schmittner legt den Kranz der öster
reichischen Bundesgendarmerie vor dem Denkmal
nieder

2. Der Kranz mit den beiden Schleifen, die die Auf-

schrift tragen: ,,Dem großen Meister, gewidmet von 
der österreichischen Bundesgendarmerie" 

3. Leise erklingt die Melodie des unsterblichen Walzers
,,An der schönen, blauen Donau"



.1 N'rSCHEll) NGEN 

DES OBERS
r

rEN GERICHTSHO.FES 

ABDRUCK MIT BEWILLIGUNG DER VERWALTUNG DER OSTERREICHISCHEN JURISTENZEITUNG - NACHDRUCK VER BOTEN 

Abgrenzung von strafbarem Versuch und strafloser Vor
bereitungshandlung; Mordversuch mil tauglichen oder 
untauglichen Milteln. 

Die Nichtigkeitsbeschwerde behauptet den Mangel ein�r 
eindeutigen Feststellung darüber, ob die vom Angeklagten 
als Mordinstrument ins Auge gefa�te Blumenvase zur Her
beiführung des geplanten Mordes geeignet war. Treffe dies 
nicht zu, so liege lediglich ein Versuch mit untauglichen 
Mitteln vor, der dem Angeklagten als Verbreahen nicht 
zur Last gelegt werden könne. Im übrigen könne, wie der 
Niohtigkeitswerber ausführt, ein strafbarer Versuch schon 
deshalb nicht angenommen werden, da es zu einer Aus
führungshandlung nicht' gekommen, sondern das Unter
nehmen im. Vorbereitungsstadium steckengeblieben sei. 

-Die Beschwerde ist nicht begründet. 
Dem Schuldspruche wegen Mordversuches an B lag 

folgender Sachverhalt zugrunde: Johann A. hat sich auf An
raten seiner Mutter Gottfrieda A. gemeinsam mit seinem 
Freunde C zu der Wohnung der B in der Absicht begeben, 
diese zu ermorden, um ungestört die Wohnung ihrer Mit
bewohner, des Ehepaares D, ausräumen zu können. A teilte 
dem C seine Mordabsicht mit, und redete ihm zu, er (C) 
möge die B festhalten, während er ihr den tödlichen Schlag 
auf den Kopf versetzt. Die beiden betraten auch unter 
einem Vorwand die Wohnung, ersuchten die B, das Fenster 
zu schlief}en und verständigten sich durch Zeichen, ob der 
Angriff vorzunehmen sei, wobei A seinerseits bereits eine 
Blumenvase ergriffen hatte, um damit auf die B einzuschla
gen. Zur Ausführung der geplanten Übeltat kam es aber 
nicht, da die B, der das Gehaben der Burschen verdächtig 
vorkam, sich weigerte, das Fenster zu schlie�en und sich 
von der Eingangstüre nicht hinweg begab, so da� die Bur
schen schlief}lich unverrichteter Dinge abzogen. 

Mit Recht hat das Erstgericht in dem geschilderten Ver
halten des A den strafbaren Versuch erblickt, die B zu 
töten. Wie der OGH. in zahlreichen Entscheidungen ausge
sprochen hat, kommt es für die Annahme eines strafbaren 
Versuches nicht darauf an, ob die Handlung näher oder 
entfernter zu dem angestrebten strafgesetzwidrigen Erfolg 
steht, wesentlich ist vielmehr, ob in der Handlung des 
Täters bereits seine auf die Erzielung eines bestimmten 
strafgesetzwidrigen Erfolges gerichtete Absicht eindeutig 
in Erscheinung tritt. Dies trifft aber nach den Feststellungen 
des Erstgerichtes auf den Angeklagten A zu. Denn er hat 
den C überredet, bei der Tötung der B mitzutun, somit 
einen Komplicen gedungen - wobei es für die Beurteilung 
des Verhaltens des A belanglos ist, ob das Einverständnis 
des C ein ernstliches oder ein scheinbares war -, hat dann 
mit C den vorgesehenen Tatort betreten, dessen Abdichtung 
nach auf}en durch Schlief}en des Fensters versucht und 
schlie�lich das Mittel, mit dem er den tödlichen Schlag 
versetzen wollte, ausgewählt und dadurch seinen auf Ver
übung des Mordes gerichteten Willen eindeutig zum Aus
druck gebracht., Seine Handlungen waren auch an sich ge
eignet, den strafgesetzwidrigen Erfolg herbeizuführen und 
hätten ihn auch herbeigeführt, wenn die B nicht durch ihr 
vorsichtiges Verhalten dem A die Gelegenheit, den An
griff auszuführen, genommen hätte. Daf} dies der Fall war, 
stellt sich für die Beurteilung der ihm zur Last liegenden 
Handlungen als die Dazwischenkunft eines fremden Hinder
nisses dar, derzufolge die Vollbringung der beabsichtigen 
Übeltat unterblieb. Wollte man annehmen, daf} das Unter
nehmen infolge Zögerns des C scheiterte, so würde sich 
dieser Umstand in Ansehung des Angeklagten A ebenfalls 
als die Dazwischenkunft eines fremden Hindernisses im 
Sinne des § 8 StG. darstellen, der an seiner Strafbarkeit 
nichts ändern könnte. 

Bei der gegebenen Sachlage ist es auch belanglos, ob 
ein Schlag mit der von A gewählten Mordwaffe ausreichte, 
um c..len Tod der B herbeizuführen. Denn nach den Fest-
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stellungen des Urteils ging ja die Absicht des A nicht etwa 
da-hin, einzig und allein durch Gebrauch der Blumenvase 
die B zu töten, vielmehr hätte A - wie das Erstgericht 
ohne Denkfehler annimmt - im Falle einer Erfolglosigkeit 
des ersten Schlages seinen Angriff mit anderen Mitteln 
die 1hm ja bei der Überlegenheit seiner Kräfte zustanden'. 
fortgesetzt. Abgesehen aber hievon, entspricht es der 
Lebenserfahrung, da� durch einen Schlag mit einem Gegen
stande aus Ton oder Glas der Schädel verletzt und der 
Tod herbeigeführt werden kann. Von einer absoluten Un
tauglichkeit der ausersehenen Mordwaffe, die nur dann ge
geben wäre, wenn das Mittel unter keinen Umständen zum 
strafgesetzwidrigen Erfolg führen könnte, kann demnach im 
gegebenen Falle nicht die Rede sein, so daf} aus diesem 
Grunde der von der Beschwerde gerügte Feststellungs1 
mangel nicht gegeben ist (OGH., 14. Oktober 1948, 1 Os 
519; LG. Wien, 20 Vr 6392/47). 

Erkennllichmachung der Ladung von Kraftfahrzeugen, die 
übe, den rückwärtigen Teil der Bordwand hinausragt. 

Der Angeklagte A macht in seiner Beschwerde geltend, 
da� das Erstgericht den Schuldspruch des Angeklagten 
rechtsirrigerweise auf das Gutachten des Sachverständigen B 
stütze, obwohl dieses Gutachten mit der Bestimmung des 
§ 63 der Stra�enpolizeiordnung vom 27. März 1947, BGBI. 
Nr. 59 1947, in Widerspruch stehe. Diese Bestimmung ordne 
an, daf} Ladungen von Fahrzeugen durch Strohkränze, 
Lappen oder ähnliche Zeichen nur dann besonders kennt
lich gemacht werden müssen, wenn die Ladung über das 
hintere Ende des Fuhrwerkes mehr als zwei Meter hinaus
rage. Eine Vorschrift, daf} jede über das hintere Ende eines 
Fuhrwerkes hinausragende Ladung ohne Rücksicht auf die 
Länge gekennzeichnet werden müsse, bestehe nicht. Dem 
Angeklagten könne daher auch die Verletzungf einer solchen 
Vorschrift nicht zur Last gelegt werden, weshalb er auch 
nicht einer fahrlässigen Unterlassung im Sinne des § 335 StG. 
�chuldig erkannt werden konnte. Der Unfall sei nur durch 
das rasche und unvorsichtige Fahren des Mitangeklagten C 
herbeigeführt worden. 

Die Beschwerde des Angeklagten A ist nicht begründet. 
Zunächst übersieht der Beschwerdeführer, da� die Bestim
mung des § 63 der Stra�enpolizeiordnung vom 27. März 
1947, BGBI. Nr. 59 1947, sich nur auf die Fahrzeuge mit 
Tierbespannung bezieht, so da� sie für die Beurteilung der 
dem Angeklagten A zur Last liegenden Handlungen nicht 
in Betracht kommt. Die Vorschrift über die Ladung von 
Kraftfahrzeugen sind in der Bestimmung des § 96 der Kraft
fahrverordnung 1937, BGBI. Nr. 106/1937, getroffen. Nach 
dieser Vorschrift ist das Mitführen von Sachen in einer 
Weise, daf} dadurch eine Gefährdung entstehen kann, ver
boten. Dadurch, da� der Angeklagte den Baumstamm, der 
über 1 ·so m über das Ende des Lastkraftwagens hinausragte, 
nicht mit einem roten oder einem anderen Tuche gekenn
zeichnet hat, wurde eine Gefährdung für den Verkehr 

, herbeigeführt, denn es bestand die Möglichkeit, daf} der 
Lenker eines hinter dem Lastkraftwagen des Angeklagten A 
herankommenden Fahrzeuges den über die Bordwand des 
Lastkraftwagens des A hinausragenden Baumstamm nicht 
rechtzeitig wahrnimmt, um so mehr, da ja der Unfall sich 
kurz vor Einbruch der Dunkelheit ereignete. Nach diesen 
Umständen war im Interesse der Sicherheit des Verkehrs 
der Straf}enbenützer eine Kennzeichnung des hinausragen
den Baumstammes erforderlich, auch wenn keine ausdrück
liche Vorschrift die Kennzeichnung eines 1 1 :! m über die 
hintere Bordwand des Wagens hinausragenden Ladung aus
drücklich vorschreibt. Der Angeklagte hat auch selbst zu
gegeben, vergessen zu haben, das Hinausragen des Baum
stammes durch ein rotes oder ein anderes Tuch zu kenn
zeichn n. Er hat damit zum Ausdruck gebracht, da� auch 

Fortsetzung auf Seite 23 

l-in Lit.ofet. etfeht 
rlie, 100-(ja/111 -r;feier der .{Je.arlaflttterie� 
fIL ](}ifn, 

Am 7. Juni hatte ich das Gluck, zur Hundert-Jahr-Feier 
am 11. Juni abkommandiert zu werden. Ich hatte anfangs 
gar keine Freude, denn man hatte uns in Innsbruck in 
Aussicht gestellt, daf} wir in Wien auf Stroh schlafen müs
sen. Wie grof} war aber die Überraschung, als wir in Wien 
mit allem Komfort empfangen wurden. Unterkunft, Verpfle
gung usw. waren sehr gut vorbereitet und es konnte nicht 
einer meiner Kameraden eine Klage führen. Als wir dann 
am 11. Juni vor dem Parlament die Parade hatten, wurde 
gerade uns Tirolern am meisten zugejubelt. Jeder von uns 
war ganz hingerissen von dem herzlichen Empfang, den 
uns die Wiener bereiteten. Wir hatten noch dazu das Glück, 
bei einem Strauf}-Abend im Stadtpark d3bei zu sein, wo 
wir mit unseren gen3gelten Bergschuhen gerade so gern 
gesehen waren wie so mancher Zivilist im schwarzen Anzug. 
Auch das hat uns sehr gefreut. 

Oberhaupt, was die Wiener Bevölkerung betrifft, konnte 
man sich keine netteren Leute vorstellen. Es ist sehr traurig, 
da� in dieser Hinsicht bei uns Tirolern vielfach eine grund
falsche Auffassung herrscht und wir uns immer einbilden, 
als Gebirgler in einer Stadt wie Wien bestimmt als Men
schen zweiter Klasse behandelt zu werden. Wenn ich ganz 
ehrlich bin, war auch ich vielf eh dieser Meinung. Da ich 
aber so angenehm überrascht wurde und eines Besseren 
belehrt aus der Bundeshauptstadt heimkam, will ich ver
sprechen, wo ich nur kann, di3 Wiener immer zu vertei
digen und soweit es als kleiner Landgendarm in meiner 
Macht steht, für diese Propaganda zu machen. 

Ich kann nur wiederholen, da� ich mit den besten 
Eindrücken nach Hause kam und diase Tage mein ganzes 
Leben nicht mehr vergesse. 

Von Prov. Gendarm GUSTAV PFEIFAUF, 

Gendarmeriepostenkommando Kitzbühel, Tirol 

1 Jditun9-
J!,onnenten ! 1, 1 

Allen Abonnenten, bei denen Abon

nementgebühren wieder f 'llig sind, 

sowie Jenen, die noch einen Ruck

stand haben, wurde dieser Nummer 

ein Erlagschein beigelegt, der den 

noch offenen Betrag aufweist. Wir 

bitten höflichst, den Betrag über

weisen zu wollen. 

für brn 

Kimme!, Dr. J., Lchrbu ·h de 
ö terr. Strafrechtes. 1 . Aufl. 
1948, X/580 Seiten, Karton. 

39.-
- Lehrbuch des ö tcrr. Strafpro

zesse . 12. Aufl. 19'¼8, VIII/232 
, citen, Karton. 22. -

- 0 terr. Verwaltuno-, strafrecht, 
5. Aufl. 1949, 148 . Kart. S 18· -

- Osterr. Jugen d t r a f r erh t. 
-'t. Auflage 1948, 122 eiten, Kar-
ton. S 16.-

- Ge n d a r m e r i ege s e t z  und
Dienstinstruktion für die öster
reichi ehe Gendarmerie. Erst
maligmit Erläuterungen. ?.Auf
lage 1948, 180 Seit n, Karton. 
S 15.50 

- Ausfor chung - und Krimi
naldienst. 6. Aufl. 1947, IV /172 

ei n, 14 Abb. und 2 Tafeln, 
Karton. 9.50 

- Veterinärrecht l. Aufla�e 1948, 
232 S iten, Karton. S 19.5 

- VerkehrsrerhC. I. T-il 19➔9, 
IV/308 eiten, IIJn. S 24·-

.-0. Jac,dr cht, 1949, I\' /176 
iten, Hln. S 19·-

K u lt u r  r ech t (B denkultur, 
Bergbau u. '\ a rre ht), 132 S., 
bro eh. 11.-

- Osterr. Arbeit recht. 1. Band, 
Vlll/24( eiten, 19➔8, Karton. 
' 16-50 

Kimmel, Dr. J. u. l Jini 1.-Rat Dr. 
teiner-Jlaldenstätt, Gewerbe

ordnung mit Erläuterung n. 
1. Aufl. 19-t8, 221 ·., Kart. S 18.-

- - Cewcrber „chtliche Nehen
ge etze, Kundmachungen und 
Verordnungen. 1. Aufl. 1918, 
284 ., Karton. ' 19.80 

Diese ßücl1er erhalten ie in jeder Buch

handlung oder durch den 

\'erlag Brüder Hollinek 
Wi n 3/40, teingasse 25 / Tel. U 12 2 21 
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DAS AMT s HAFTUNG s GE s ETZ 

Mit 31. Jänner 1949 trat das Amtshaftungsgesetz in Kraft, 
mit welchem Gesetz auf dem Gebiete des österreichischen 
Verwaltungsre�htes jedermann mehr oder weniger gegen 
gewisse Schadenshandlungen der öffentlichen Verwaltung 
geschützt wird und bei erlittenem Schaden eine finanzielle 
Genugtuung durchsetzen kann. 

Dieser Zustand bestand bisher nicht. Bis zum Jahre 1806 
konnten die Organe der öffentlichen Verwaltung bei schu!d
haften übergriffen, soferne dadurch Schaden verursacht 
wurde, durch die Zivilgerichte zum Schadenersatz verhalten 
werden. Durch ein Hofdekret vom Jahre 1806 wurde aus
drücklich verboten, Staatsbeamte wegen ihrer schadenverur
sachenden Amtshandlungen bei Zivilgerichten zu belangen. 
1867 . wurde • dann in den Staatsgrundgesetzen vom 21. De
zember festgelegt, da� der Sta�t, der Richter und der Ver
waltungsbeamte wegen schuldhafter Rechtsverletzungen, die 
den Rechtsuchenden bei der Ausübung von Amtshandlungen 
jeder Art zugefügt wurden, vor den Zivilgerichten belangt 
und zur Schadenshaftung herangezogen werden konnte. D:e 
Durchführungsgesetze waren schon 1867 vorgesehen. Die 
Haftung der Richter wurde durch das sogenannte „Syndikats
haftungsgesetz" von 1872 geregelt. In diesem Gesetz war 
festgelegt, da� Personen den richterlichen Beamten, der 
ihnen in Ausübung seiner amtlichen Wirksamkeit durch 
Rechtsverletzungen Schaden zugefügt hatte, im Zivilrechts
wege klagen konnten. F ü r d a  s g r o � e G e b  i e t d e  r 
ö f f e n t l i c h e n  V e r w a l t u n g  g a b  e s  j e d o c h  
k e i n e A m t s h a f t u n g. 

Die Haftung der Richter war auch wesentlich leichter 
zu lösen. Der Aufbau des richterlichen Dienstes, die Or
ganisation mit den Grundrechten des Richterstandes, d'e 
Unabhängigkeit, Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit, das 
wohlgeordnete und lang erprobte Privat- und Strafrecht, die 
einheitlichen Bestimmungen über das Verfahren, die exakte 
Berufsausbildung der jungen Richter und Staatsanwälte war 
ja schon damals und seit jeher gut durchgebildet und ge
stattete deshalb ohne Schwierigkeiten die Vermehrung der 
Verantwortlichkeit der richterlichen Beamten. 

Anders im Bereiche der Verwaltung. D a s  V e r w  a l
t u n 9 s r e c h t w a r v ö 1 1 i g u n ü b e r s i c h t I i c h. Es 
gab zahlreiche verwaltungsrechtliche Bestimmungen, bei 
welchen auch geschulte Verwaltungsbeamte nicht immer mit 
Sicherheit feststellen konnten, ob sie noch in Geltung 
standen oder nicht, ferner befanden sich gro�e Rechtsgebiete 
der Verwaltung erst im Stadium der Entwicklung, wie zum 
Beispiel das Gewerberecht, welches sich von der völligen 
Gewerbefreiheit zum gebundenen Gewerbe entwickelte und 
schlie�lich war auch die Verwaltungsorganisation nicht nach 
einheitlichen Grundsätzen durchgeführt. So kennen wir ja auch 

II' fflöbel 
SONDERANGEBOT FUR GENDARMERIEBEAMTE 

SCHLAFZIMMER VOLLBAU S 3450· -
SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU. 

NUSS, BIRKE, MAHAGONI S 447 5 -
WOHNZIMMER, KOCHEN, E1NZELMOBEL IN 
REICHER AUSWAHL ZU GüNSTIGEN PREISEN 

MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK 
W I E N VIII, B L I N D E N  G A SSE N R .. 7 -12 

14 

Auto-Provinzversand / Zahlungserle,chlerunyen 
Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 

Von Gendarmerieoberst Dr. Ernst Mayr 

Landesgendarmeriekommandant für Oberösterreich 

erst seit 1876 einen Verwaltungsgerichtshof und bis zum 
Jahre 1925 gab es nicht einmal ein einheitliches Ver
waltungsverfahren. Die Ausbildung des Nachwuchses an 
jungen Verwaltungsbeamten wurde durchaus nicht einheit
lich und überhaupt ohne besondere Bedachtnahme bewirkt. 
Im Jahre 1904 wurden dann durch die Regierung Studien 
über die Verwaltungsreform abgeführt. Die von dorther auf
liegenden Ergebnisse zeigen uns heute noch einen guten 
Einblick in die damalige Verwaltung. Es wurde auch damals 
die Durchführung der Zivilhaftung der Verwaltungsbehörden 
und ihrer Organe eingehend erörtert. Praktische Ergebnisse 
wurden jedoch infolge der damaligen parlamentarischen 
Verhältnisse nicht erzielt. Schlie�lich kam es zehn Jahre 
später zum ersten Weltkrieg, der jede weitere Reformtätig
keit der Regierung zunächst lahmlegte. Beim Entstehen der 
1. Republik erklärte die konstituierende Nationalversamm
lung die Staatsgrundgesetze als einen Bestandteil der Ver
fassung und au�erdem wurde darüber hinaus im Artikel 23 
der Bundesverfassung ausdrücklich festgelegt, da� die Ver
waltungsorgane für jeden während der Ausübung ihrer Tätig
keit durch vorsätzliche oder grobfahrlässige Rechtsverletzung 
wo immer zugefügten Schaden haftbar seien. Die nähere 
Durchführung sollte dem eigenen Bundesgesetze überlassen 
bleiben, welches aber nie erschien. Anlä�lich der Beratung 
der Verfassungsnovelle 1929 stand wieder der Entwurf eines 
umfassenden Haftungsgesetzes in Behandlung. Das Haftungs
gesetz kam aber nicht zustande, weil der Gesetzgeber vor 
allem die Haftung des Staates aus finanziellen Gründen so 
eng wie möglich festsetzen wollte. Er schränkte die Haftung 
auf Schäden ein, die Staatsorgane einem Dritten rechts
widri9 oder grobfahrlässig zufügten. Weiter machten ma�
gebende Faktoren der Verwaltung die Haftung der Verwal
tungsorgane von der Durchführung einer Verwj!lltungsreform 
abhängig. Diese beiden Grundsätze wurden im Art. 23 ver
arbeitet. Da sie aber die Grundlagen des Haftgesetzent
wurfes erschütterten, blieb die Beschlu�fassung aus. 1946 
tauchte die Frage der Verwaltungsreform und damit die 
Lösung des Haftungsproblemes in der öffentlichen Verwal
tung neuerlich auf. Im Nationalrat wurde ein eigener Aus
schu� für Verwaltungsreform gebildet, der sich vom Anfang 
an auf den Standpunkt stellte, die Schadenshaftung der 
öffentlichen Organe endlich zu verwirklichen, u m  e i n V e r
s ä  u m n i s v o n 8 0 J a h r e n a u s z u m e r z e n. Nach 
eingehender Be ratung kam man zur Erkenntnis, da� ein wirk
sames Amtshaftungsgesetz nur dann geschaffen werden 
könne, wenn der Art. 23 der Bundesverfassung entscheidend 
abgeändert und ergänzt werde. Dies geschah denn auch in 
der Folge. Der Kreis der haftenden Gebietskörperschaften 
wurde ausgedehnt und die Körperschaften öffentlichen 
Rechtes und die Träger der Sozialversicherung wurden ein
bezogen. Weiter wurde die Schadenshaftung für alle Schäden 
erweitert, welche die Organe der Gebietskörperschaften, 
im Gesetze kurz „Rechtsträger" genannt, wem immer und 
nicht nur dritten Personen zufügten. 

Die Haftung wurde ferner weiter ausgedehnt in dem 
Sinne, da� die Rechtsträger für j e d e s  V e r s c h u I d e  r, 
- also a u c h  f ü r  I e i c h t e  s V e r s  c h u I d e n  - zu 
haften haben. Wesentlich ist, da� die Haftung in erster Linie 
die R e c h t s t r ä g e r trifft, also die Behörden, beziehungs
weise den Staat. Unter bestimmten Voraussetzungen können 
sie dann an ihren Organen Regre� nehmen. A u s e i n e m 
B e a m t e n h a f t u n g s g e s e t z  w u r d e  s o m i t  e i n
A m  t s h a f t u n g s g e s  e t z. Da es sich auch auf die 
Richter erstreckt, wurde das Syndikatshaftungsgesetz aus
drücklich aufgehoben. E s  e x  i"s t 1 e r  t s o m i t  f ü r  a 11 e 
ö f f e n t l i c h  B e d i e n s t e t e n  e i n  e i n h e i t l ich e s
H a  f t u  n g s g e s e t  z. Die Haftung des Rechtsträgers ist 
ganz scharf herausgearbeitet und so dem Grundsatz der 
Gesetzmä�igkeit der Verwaltung durchgehend Rechnung 
getragen worden. Alle Haftungsfälle, die in dem derzeit 

noch unübersichtlichen Verwaltungsrecht in der komplizierten 
Verwaliungsorganisation oder in der Verwendung unge
�hulier oder zu wenig geschulter Verwaltungsorgane ihren 
Ursprung haben, sind für die betroffene Partei auf Grund 
der Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes durchführbar. 
Da s O r g a n  d e s  R e c h t s t r ä g e r s  w e r d e n  s i e  
a b e r  n i c h t  b e I a s t e n. Es wird dem Rechtsträger manch
mal schwer werden, dem Verwaltungsorgan d e n  Vo r s a t z  
oder die g r o b e F a  h r I ä s s i g k e i t n a c h z u w e i s e n. 
Wer Verwaltungsorgan ist, wurde im Gesetz vollkommen 
klargestellt. Organe im Sinne des Amtshaftungs!;lese_tzes sind 
a 11 e p h y s i s c h e n P e r s o  n e n, wenn sie m Voll
ziehung des Gesetzes handeln. Dabei bleibt es unerheblich, 
ob sie definitiv, provisorisch oder im Vertragsverhältnis 
angestellt sind, ob sie dauernd oder nur vorüberg�hend 
oder nur für einen Einzelfall verwendet werden, ob sie ge
wählte, ernannte oder sonstwie bestellte Organe sind und 
ob ihr Verhältnis zum Rechtsträger nach öffentlichem oder 
privatem Recht zu beurteilen ist. 

Die Haftung der Rechtsträger richtet sich nach den B�
stimmungen des bürgerlichen Rechtes. D e m . G e  s c h a
d i g t e n a b e r  h a f t e t  d a s  O r g a n  n i c h t. D e r  
S c h a d e n w i r d n u r i n G e I d e r s e t z t. Der Ersatz
anspruch steht jedoch dem Geschädigten nur so weit zu, als 
der Schaden nicht durch ein Rechtsmittel oder Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof hätte abgewendet werden 
können. Der Rechtsträger (Staat) kann von dem handelnden 
Organ nur Ersatz des verursachten Schadens v_�rlan�en, 
also Rückgriff nehmen, wenn d a  s O r g a n v o_ r s a t z  1 1 c h 
oder g r o b  f a h r I ä s s i g gehandelt hat. �tn Ersatzbe
gehren ist unmöglich, wenn das Organ auf Weisung, Auftrag 
oder Befehl handelte. 

Das zum Ersatz belangte Organ kann dem Anspruch 
auf Rückersatz alle Einwendungen entgegensetzen, die der 
Rechtsträger (Staat) nicht ausgeführ_t hat u� sich dadurch 
vom Rückersatz in dem Ma�e befreien, als sie, vom Rechts
träger (Staat) rechtzeitig beachtet, eine andere Entscheidung 
herbeigeführt hätte. 

Der Ersatzanspruch an den Staat verjährt im allgemeinen 
nach 3 Jahren. D e r A n s p r u c h d e s S t a a t e s a n d a s 
O r g a n s c h o n n a c h 6 M o  n a t e n .. Ausl�nder und 
Staatenlose können Ersatzanspruch nur bei Vorliegen der 
Gegenseitigkeit geltend machen. 

Der Vorgang spielt sich dabei folgend ab: Der Ge
schädigte hat zunächst den Staat zur Anerkennung des„ Er
satzanspruches schriftlich aufzufor�ern. H�_t der Rechtstrager 
sich innerhalb von 3 Monaten nicht geau�ert oder Ersatz 
geleistet, kann die Klage gelten� ge�acht werden. Die Ent
scheidung über die Klage . obliegt in erster Ins.tanz dem 
Z i v i 1 1 a n d e s g e r i c h t, in dessen Sprengel die Rechts
verletzung begangen wur?e. qhne R0cksicht a�f die Höhe 
des Streitgegenstandes wird die Gerichtsbarkeit nach dem 
Amtshaftungsgesetz von Senaten ausgeübt. Für das Ver
fahren gelten die Besti�mungen der Zivilpr<;>ze�ordnung. 
B e d e u t s a m i s t, d a � 1 n V e r t a h r e n b e I G e I t e n ?
m a c h  u n g d e r  A m t s h a f t u n g s p f  l i c h t  w e d e r  11e 
O r g a n e n o c h d i e Z e u g e n u n d_ S a c h v e .r s t a n
d i g e n a n e i n e A m t s v e r s c h w I e g e n h e I t g e
b u n d e n s i n d. Dafür ist im Gesetz Sorge getragen, da� 
das Amtshaftungsgesetz gegenüber unberufenen Personen 
du r c h  A u s s c h l u �  d e r  Of f e n t l i c h k e i t  g e w a h r t  
b I e i b e. Das Gericht kann überdies allen anwesenden 
Personen die Geheimhaltung von Tatsachen zur Pflicht 
machen. Die Verletzung dieser Geheimhaltungspflicht wird 
unter Strafe gestellt. 

Was die finanziellen Auswirkungen für die öffentlich 
Bediensteten betrifft, könnte allenfalls durch Eingehen e i n e r  
pr i v a t e n  H a f t  p f I i � h t v e r  s i c h e r_�� g �rträglich 
gemacht werden. Hiez� gibt es mehrere �og!1chke1ten. Ent
weder schlie�en die einzelnen Organe fur„ sich �elb�t ent
sprechende Versicherungen ab, od�r es wurde fur_ die ge
samten öffentlich Bediensteten eine K o 1 1 e k t  I v h a f t
p f I ic h t v e r  s i c h  e r  u n g abgeschlossen. Natürlich dürft�n 
die Prämien, die zu leisten wären, nicht allzu hoch se1�
Diese könnten schon deshalb niedrig gehalten werden, weil 
aus dem Kreis der Versicherten (also der öffentlich B�
diensteten) ja doch nur ein verhältnismä�ig kleiner Kreis 
überhaupt in die Lage kommt, haftungspflichtige V��fügungen 
und Entscheidungen treffen zu müssen. Zudem durfte durch 
die Schaffung des Amtshaftungsgese�zes s�_hon an sie� durc� 
die in Frage kommenden Organe eine gro�ere Vorsicht bei 
ihren Entscheidungen eintreten als bisher. 
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1. General Dr. Kimmel begrOßt Bundesminister Oskar Helmer und
Generaldirektor fOr die öffentliche Sicherheit Sektionschef Krechler

2. und 3. Bundesminister Oskar Helmer würdigt in seiner Ansprache
die Verdienste der Gendarmerie

4. Die Festgäste schreiten die Front der angetretenen Beamten ab

5. Die technische Abteilung des Landesgendarmeriekommandos 
für Niederösterreich 

6. Gendarmerieg11neral Dr. Kimmel bei der Ansprache 

7. Den Abschluß der Feier bildet ein Vorbeimarsch der Schul
kompanie vor den Festgästen
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WILDERER IN EINER Fl\LLE 

Von Gend. Bezirksinspektor ANTON BERGER, 

Gendarmeriepostenkommc1ndo Gnigl, Sal�burg 

Nach dem ZuSommenbruch im Jahre 1918 hatten Jagd
schutzorgane urfd Gendarmen gegen das überhandgenom
mene Wildererunwesen hauptsächlich in den Gebirgs
gegenden einen schweren Kampf zu führen. Es dauerte 
mehrere Jahre, bis man mit den geringen Kräften des neuen 
Staates - Jagdschutzorgane und Gendarmerie - diesem 
Unwesen Herr werden konnte. Da der Gro�teil der Wild
frevler im Kampf ausreichen J erprobt war, spielten sich mit 
diesen oft die erbittertsten Kämpfe ab. Die Jagdschutz
organe, die nach den damaligen Gesetzen von der Schu�
waffe nur im Falle der Not Gebrauch machen durften, 
waren in ihrer gro�en Minderheit fast stets unterlegen. Von 
den Wildschützen wurden öfters ganze Treibjagden veran
staltet und die Unterkünfte der Jagdinhaber und der Jäger 
für diesen Zweck einfach besetzt. Anfangs stand man die
sem Treiben fast machtlos gegenüber. Um die damaligen 
Verhältnisse etwas mehr zu beleuchten, sollen hier von 
den vielen Fällen nur einige kurz geschildert werden: 

Bei einer nächtlichen Vorpa�haltung an einem Sonntag 
an einer ins Alpengebiet führenden Stra�e durch zwei Gen
darmen und einen Jäger werden in einem Zeitraum von 
nur drei Stunden nicht weniger als 14 Wildschützen, die 
mit Militärgewehren bewaffnet sind, angehalten und ent
waffnet. 

Bei einem Zusammensto� zwischen einem Jäger und 
zwei maskierten Wilderern entspann sich ein heftiger Kampf, 
in dessen Verlauf die Wilderer iot am Platze bleiben. 
Die Gerichtskommission findet am Tatorte die erschossenen 
W�lderer in siizender Stellung an Baumstämme angelehnt. 
In den Händen halten sie ein Stück Brot und ein Taschen
messer. In diese Lage wurden die Erschossenen von einigen 
Komplizen gebracht. Dadurch sollte der Gerichtskommission 
der Eindruck vorgetäuscht werden, als hätte das Jagdorgan 
nicht aus Notwehr gehandelt, sondern die Wilddiebe wäh
rend der Jause erschossen. Obwohl das Recht einw3ndfrei 
auf Seite des Jägers steht, die WHderer ortsfremd sind 
und der Jagdinhaber ein gro�er Wohltäter der Gemeinde 
ist, veranstaltet die Bevölkerung des Ortes als Protest 
eine grö�ere Treibjagd und macht hiebei auch reiche Beute. 

Am 8. Jänner 1920 beobachtet ein Jäger in seinem 
Revier auf der Ackersbachalpe eine grö�ere Wildererbande, 
die zur AbenddämmerU1ng mit der Beute der Schadhof
alpenhütte zuwandert. Da die Vermuiung naheliegt, da� sie 
hier das Nachtquartier aufgeschlagen hat, wird der Ent
schlu� gefa�t, dieses Wilde�e•nest auszuheben. Der Kom
mandant der G:mdarmerie, Revierinspektor A n  d e r  1, ein 
schneidiger. hervorragender Genda rmeriebeamter, Vorge
setzter und Vater seine· Untergebe'1e'1, stellt si�h. wie immer 
in solchen Fällen, an die Spitze der Aktion. Seine Kampf
gruppe setzt sich at.Js 5 Jagdschutwrganen, Gendarm Josef 
M a y e r  h o f e r  und aus meiner Person zusammen. 

Gut bewaffnet, mit zwei Handlaternen ausgerüstet. 
seizt sich di� Gruppe in Bewegung. Es gilt einen anstren
genden Marsch von 4 Stunden zurückzulegen und einen 
steilen Aufstieg ZL1m Wildere·horst im Schnee zu bewäl
tigen. Ziemlich ermüdet wird unqefähr 100 Meter vor der 
Hütte Halt gemacht und der Angriffsplan noch einmal 
besprochen. Durch die im Kriege selbst gesammelten Er
fahrungen wird da:; 0berru'Tlpelungsmoment gewählt. Die 
Hütte hat mit dem angebauten Viehstall und dem Heubod2n 
zu unserem Leidwesen vier Ausgänge, die eine Flucht er
möglichen. Inzwischen ist es 1 Uhr Nacht geworden. l_nder Hütte herrscht vollständige Stille. Die Insassen schei
nen durch die Jagdstrapazen des Vortages in einen tiefen 
Schlaf versunken zu sein. Nun wird zum Angriff geschritten. 

Während die Jagdschutzorgane die Hütte zu umstellen 
und die drei Ausgänge zu besetzen haben, obliegt uns drei 
Gendarmen, die Bande zu entwaffnen und festzunehmen. 
Die letzten 30 Meter werden im Laufschritt zurückgelegt. 
Da die versperrte Hüttentür trotz energischer Aufforderung 
nicht aufgemacht wird, mu� diese gewaltsam geöffnet wer
den. In der Zwischenzeit haben sich die Wildschützen 
in den Heuboden zurückgezogen. Die Hütte macht, durch 
die am offenen Herde befindliche Glut nur schwach be
leuchtet, einen geisterhaften Eindruck. An den Wänden 
hängen fünf Stück nach Weidmannsart aufgebrochene Gem
sen. Auf dem Tisch und auf den Bänken steht das Koch
geschirr mit dem Rest einer verzehrten Wildbretspeise. 
Der Fu�boden ist mit Heu belegt und hat als Lager für 
einen Teil der Bande gedient. Ein kritischer Moment ent� 
steht, als auf mehrmalige Aufforderung, sich zu ergeben. 
vom Heuboden aus das Offnen der Gewehrverschlüsse 
hörbar wird. Es stellt, sich aber bald heraus, da� die Ge
wehre nur zum Zeichen der Kapitulation entladen werden. 
Nun werden zwölf mit Militärgewehren bewaffnete, im Ge
sicht geschwärzte und maskierte Wildschützen gezählt. Von 
den im Freien posiiert gewesenen Jägern wird gemeldet, 
da� eine Flucht vom Heuboden nur durch die Abgabe von 
zwei Schreckschüssen verhindert werden konnte. Der Füh
rer der Bande, ein enilassener Jäger, erklärt offen, da� sie 
nur durch die Nacht und durch Überschätzung unserer 
Kräfte überlistet worden sind. Es stellt sich heraus, da� es 
sich bei den Gefangenen um zwölf vom Kriege heimge
gekehrte Bauernburschen handelt, die aus einer Gegend 
stammen, wo gar manches M:irlerl von ermordeten Jägern 
steht, das heute noch nach Sühne schreit. 
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.GRAND GUIGMOL" 
lrn Jahre 1897 wurde eine alte Kirche umgebaut und es wurde daraus das 
Theater „Grand Guignol". Seit dieser Zeit hat dieses kleine Theater Welt
ruhm erworben. Sein Spielplan besteht vorwiegend aus gruseligen, nerven
raubenden Stücken. B i  I d: Vor kurzem wurde dieser Engel entfernt, der noch 

aus der Ze't stammte, da das Gebäude eine Kirche war. 

DER FARMERJEEP 
Eine französische Firma baute den Jeep auf ein Ackerfahrzeug um. Mit 
diesem Formjeep kann man mähen, pflügen sowie sämtliche Ackergeräte 
ziehen. Ein neuer Beweis für die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten 

dieses beliebten Kleinfahrzeuges. 

dl�11UIIL-

J-o-LIJ.j.dJn,tio-n Foto. ösoir, 

STAUDAMM:• DNJEPROPETROWSK• 
Im Stauwerk Onjepropetrowsk besitzt die Sowjetunion die größte Energie
anlage Europas. Jährlich werden hier Millionen von Kilowattstunden erzeugt. 
Obwohl während des Krieges fast vollkommen zerstört, konnte es doch schon 
nach kurzer Zeit inltand gesetzt werden und die Energieerzeugung wieder 

aufnehmen. 

DAS MOSKAUER PLANETARIUM 
Zu den vielen Sehenswürdigkeiten Moskaus zählt auch das Planetarium. 
Täglich zieht es viele Besucher an. Besonderen Anreiz für die Jugend hat 
die große Sonnenuhr. Gespannt verfolgen drei Buben das Wandern des 

Schattens, der eben die Mittagsstunde anzeigt. 

JpietJel 
r{JueirtÜJle. J-taafnt 1/nto: .4Rsociated 1',·ess 

EINE MODERNE RIESENEGGE 

Ein amerikanischer Farmer konstruierte diese überdimensionale Egge. Sie 
ist sechzig Fuß lang und sieben Fuß breit. Trotz. dieser ansehnlichen Maße 
ist sie nicht übermäßig schwer, da zu ihrer Konstruktion Leichtmetall verwendet 
wurde. Dar Konstrukteur hofft, die Egge serienmäßig herstellen zu können, 
um den oogenblicklichen Preis, der noch sehr hoch ist, für die Farmer er-

schwinglich zu gestalten. 

.C OLMOL• 
In New Lexington, Ohio, verwendet man nun beim Kohlen.:ibbau den Colmol. 
Ausgestattet mit zehn gewaltigen Armen fördert dieser Roboter drei Tonnen 

jn der Minute. 

�fllJUllld· fa'oto: ,fas<>ciulerl PreS• 

KAMPF UMS LEBEN 

Besondere Gefahr droht bekanntlich den Frühgeborenen. Nur z.u oft rafft sie 
der Tod wieder hinweg. Um der hohen Sterblichkeitsziffer unter den zu früh 
gekommenen Erdenbürgern Einhalt zu gebieten, konstruierte man in England 
eigene Brutkästen, in denen den Babies der Kampf ums Leben erleichtert 
werden soll. Das Hammersmith Spital in London besitzt bereits acht solcher 

Brutkästen. 

DIE DISCOVERY AUF HOHEN WOGEN 
Eine Sturmflut ließ die Themse in kurzer Zeit hoch anschwellen. Die lm Hafen 
von London verankerte Discovery wurde dadurch bald über die Kaimauer 
getragen. Die Discovery Ist jener Dreimastschoner, mit dem Scott seine Ent-

ded<ungsfahrten in die Antarktis mochte. 
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Von Prov. Gend.-Revierinspektor FRANZ PANNAGL, Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 

Am Sonntag, dem 3. April 1949, fand in Korneuburg 
ein Motorradstra�enrennen statt. Der R3dfahrklub ARBO. 
Korneuburg hatte nach längeren Verhandlungen mit den 
Behörden die Zustimmung zu diesem Motorradrennen unter 
der Bedingung erhalten, da� die entsprechenden Siche
rungsvorkehrungen für die Verkehrsumleitung usw. gewähr
leistet sind. Die Rennstrecke: Hauptplatz-Wiener Stra�e
Burghardring-Stockerauer Stra�e-Hauptplatz, also die eine 
Ringhälfte mit zwei Haarnadelkurven gab wohl die Garantie, 
da� es ein äu�erst spannendes Rennen werden wird, bei 
dem sich Tausende von Zuschauern einfinden werden, 
anderseits machte es aber umfangreiche Sicherungen und 
Absperrungen zur Umleitung des Verkehrs notwendig. 

Vor Beginn des Rennens wird die Rennslred,e noch einmal abgefahren 

und dann der Rennleitung die Erlaubnis :zum Beginn des Rennens erteilt. 

Unter dem Kommando des Kommandanten der techni
schen Abteilung wurden 40 Gendarmeriebeamte zur Auf
rechterhaltung des Sicherheitsdienstes nach Korneu�urg 
konzentriert. Die hiebei eingesetzten Motorradpatrouillen 
mit den neuen Beiwagen- und Solokrafträdern machten bei 
der Bevölkerung einen guten Eindruck und erregten gro�es 
Interesse. Sie haben sich auch bei der Durchführung der 
Sicherungsaufgaben bestens bewährt. 

Vom Wettergott begünstigt, hatten sich bei klarem 
Sonnenschein alt und jung, etwa 20.000 Personen an der 
Zahl, eingefunden. Um Punkt 14 Uhr erfolgte der erste 
Start, der glatt, vonstatten ging. Die Zuschauer verfolgten 
von Anfang an das Rennen mit Interesse und gro�er Span
nung, da diese 1800 m lange Rennstrecke zum erstenmal 
Schauplatz eines ganz ausgezeichneten Rennens wurde. 
Speziell die Beiwagenmaschinen wurden in den Haarnadel
kurven jedesmal mit aufmunternden Zurufen empfangen. 

Das Beiwagenrennen hat zu dem interessanten Zu
sammentreffen zwischen dem Staatsmeister B ä r und dem 
Bahnmeister M a c h geführt, das schon lange erwartet 
wurde; es wurde von M a c h ge-...:onnen. Der Rennfahrer 
B ä r erregte während des Rennens in den Haarnadelkurv�n 
Aufsehen, da sich nicht nur sein Beifahrer stark zur Seite 
legte, sondern er sich selbst als Fahrer mit dem ganzen 
Körper auf eine Seite des Motorrades schwang und so also 
neben dem Motorrad mit einem Fu�e richtig an der 
Maschine hing, um die Fliehkraft auszugleichen. An dem 
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Beiwagenrennen beteiligte sich auch ein Schweizer Renn
fahrer mit einer 1000-ccm-HSD., die bei weitem aber nicht 
so schnell war wie unsere Maschinen. 

Ein Erlebnis während der drei Beiwagenrennen erregte 
im ersten Augenblick Aufsehen, dann aber Heiterkeit, als 
nämlich ein Fahrer während des Rennens seine Beifahrerin 
verlor, diese sich aber blitzschnell vom Boden erhob und 
wieder im Beiwagen der inzwischen stehengebliebenen 
Maschine Platz nahm. 

Die Kraftfahrer des LandesgendarmeriekommandoS: für Niedeaösterreich an

läßlich des Motorradstraßenrundrennens in Korneuburg. 

Um die Rennstrecke frei :zu halten, muß der Abstellraum der Rennmaschinen, 

welche erst :zu einem späteren Rennen starten, besonders überwacht werden. 

M a c h  trug noch ein zweites Rennen mit dem Schweizer 
aus, bei dem Staatsmeister B ä r  ausgefallen war. M a c h  
lie� dieses Rennen offensichtlich dem Schweizer gewinnen, 
da er die Fahrt stark drosselte. M ach erntete für diesen 
Akt der Sportkameradschaft den ungeteilten Beifall der 
Zuschauer. 

Die Rennen der Solomaschinen in den einzelnen Klassen 
wurden jeweils von 7 bis 8 Teilnehmern über 5 bis 15 
Runden ausgetragen und verliefen recht spannend. Die 
schnellsten Rennen fuhren Fahrer F a s s  l mit einer 350-ccm
NSU. und F a  l k auf einer neuen englischen Rennmaschine, 
500-ccm-Norton, mit einer Rundendurchschnittsgeschwindig
keit von 129 Stundenkilometer. 

Beim Rennen haben sich auch die neuen Puch 250 ccm 
mit Hinterradfederung ausgezeichnet bewährt. 

Das Verhalten der Fahrer und auch der Zuschauer war 
äu�erst diszipliniert; es wurden die Weisungen der Sicher
heitsorgane und der Ordner pünktlich befolgt. Die gef „ h

,:


lichen Au�enseiten in den Haarnadelkurven war�n mit 
Strohsäcken ausgelegt, um schwere Verletzungen bei even
tuellen Stürzen einigerma�en zu vermeiden. 

ENTSCHEIDUNGEN DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Fortsetzung von Seite 12 
nach seiner Ansicht unter den gegebenen Umständen die 
Kennzeichnung des hinausragenden Baumstammes e_rforder
lich gewesen wäre. Das Unterlassen der Kennzeichnung 
des über das hintere Ende des Lastkraftwagens 1 1 :! m 
hinausragenden Baumstammes„ st�llt sich da�er nach __ d_en 
im Urteile festgest�llten Verhaltnissen als eine Fahrlass1g
keit dar, von der der Angeklagte erkennen konnte, da� 
sie eine Gefahr für die anderen Stra�enbenützer mit sich 
bringt. Nach den Feststellungen des Urteiles hat der An
geklagte durch die fahrlässige Unterlassung der Kenn
zeichnung des hinausrag_enden _Baumstan:imes den Unfall, 
bei dem X den Tod erlitt, zumindest m1tvers.chuldet. Der 
Beurteilung der Handlungen des Angeklagten . nach der 
Bestimmung des § 335 StG. haftet demnach kein Rechts
irrtum an (OGH., 30. November 1948, 3 Os 648; LG. Salz
burg, 7 Vr 151 48). 

Tätige Reue liegt nur bei rechtzeitiger Schadensgutmachung 
vor. 

Richtig ist, da� auch bei der Übertretung nach dem 
§ 477 SiG. tätige Reue einen Strafaufhebungsgrund dar
stellt aber eben nur unter den Voraussetzungen des § 187 
StG.,' somit nur dann, wenn der Schaden vor der obrigkeit
lichen Entdeckung der Tat gutgemacht wurde. Im vorliegen
den Falle aber wurde der Schade erst gutgemacht, nachdem 
der Beschwerdeführer durch die Polizei über den Erwerb 
des gestohlenen Reifens vernommen worden war. Die Be
hörde hatte demnach bereits vor der Schadensgutmachung 
von den Umständen, die auf ein Verschulden des Be
schwerdeführers hindeuteten, erfahren. Die Schadensgut
machung war somit nicht rechtzeitig erfolgt. Aus . diesem 
Grunde ist dem Beschwerdeführer der Strafausschl1e�ungs
grund der tätigen Reue nicht zuzubilligen (OGH., 17. De
zember 1948, 1 Os 195; LG. Wien, 1 Vr 3781 47). 

Schändung an der Stieftochter kann gleichzeitig auch das 
Verbrechen der Verführung zur Unzucht nach § 132,
III, StG., darstellen. 

Das Verbrechen der Schändung nach dem § 128, StG., 
verantwortet wer eine der in dieser Gesetzesstelle bezeich
neten Perso

1

nen auf eine andere Weise als durch einen 
unternommenen Beischlaf zur Befriedigung seiner Lüste ge
schlechtlich mi�braucht, wobei als geschlechtlicher Mif}• 
brauch jede Handlung anzusehen ist, durch die der Körper 
der anderen Person vom Täter zur Befriedigung oder Er
regung seiner Sinnenlust mi�braucht wird. Dies trifft im 
gegebenen Fall zu. Denn nach den Urteilsfeststellungen �at 
der Angeklagte, nachdem er zunächst das Kind ver�ebl1ch 
aufgefordert hatte, das Hemd emporzuzieh�n und sein Ge
säk zu zeigen, selbst das Hemd des Madchens empor
aerissen, dessen Fü�e auseinandergezwängt und es am Ge
schlechtsteil cJngegriffen. Ob die Berührung des Gesc�le�hts
teiles des Kindes von geringer Stärke, wie etwa bei eine� 
Abtasten, oder von einer grö�eren Intensität war, wie A. in 
ihrer Zeugenaussage bekundete, in der sie von einem der
ben, rauhen oder festen Abgreifen sprach, ist ohne _jede 
Bedeutung, entscheidend für die rechtliche �eurteilung 
des dem Angeklagten angelasteten Verhaltens 1st nur, ob 
der Geschlechtssphäre angehörige Körperpartien d�rc� den 
Täter angegriffen wurden und dieses Tun zur Befr1ed1g�ng 
der Sinneslust erfolgt ist. Beide Umstände ergebe,:, sich 
hier eindeutig aus den Feststellungen des Erstgerichtes. 
Denn der Angeklagte hat nach dem Auseinanderzwängen 
der Fü�e das Kind am Geschlechtsteil abgegriffen und nach 
vollbrachter Tat dem Kinde aufgetragen, da� es von dem 
Vorfalle seiner Mutter nichts erzählen dürfe, woraus nach 
der Annahme des Gerichtes klar hervorgeht, da� der An_: 
geklagte durch das Betasten des Kindes a� Geschlechtsteil 
seine Sinnenlust befriedigen wollte und sich der Strafb�r
keit seines Tuns bewu�t gewesen ist. Im übrigen h�t er sich 
vor der Gendarmerie dahin verantwortet, da� er die rechte 
Hand auf den Geschlechtsteil des Kindes legte und diesen 
eine Zeitlang abdrückte. .. Da demnach in dem Verhalten des Angeklagten samt
liehe zum Verbrechen der Schändung nach dem § 128, StG., 
erforderlichen Tatbestandsmerkmale verwirklicht sind und 
das mi�brauchte Kind dem Angeklagten al� seine �tief
tochter zur Erziehung anvertraut war, steht d,e Beurteilung 
seiner Tat nach den Bestimmungen der §§ 128 und 132, III, 
StG., im Einklang mit dem Gesetze. (OGH., 5. November 
1948, 2 Os 817; KG. Wr. Neustadt, 7 E Vr 1070,48.) 

BR EVI LLI ER· UR BAN A.G .. 
llfl5llfTFAIIII 

1 PüRSCHSCHUH 

aus Gummi für 
Fels, Wald und Sumpf, 

bei jedem WeHer 
der beste Schutz 

Erhältlich in den Größen 39-45 zum Preise von 
S 66'- beim Schuh- und Gummifachhändler 
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M. A. W.

MASCHINEN-, APPARATE- UND WERKZEUGFABRIK 
vormals STRAGER & CO. 

Wien XIr, Hustergasse 3-5 / Tel. A 31 4 79, A 31 4 80 

Benalntankanlagen 
Service-Stationen 

Farbsprllaanlagen 
Luftkompressoren 

Sprltametalllslerungen 
Autohebebühnen 

fal1r/Jar PNEUPUMPEN sta/JH 
WASSERWIRBELBREMSEN ( ystem Junker, für JlotorenprüfsUiride) 

Wir sind stil11dige Ko11tr<1he11tm slJmtliche,• staatlichen tmd stlJdti11ch111 
Betriebe 

GrnJer Ieeroermertunos
.Gesellsdtnft 

Unse r e  Erzeugnisse 

D AC H- U H D I S O L I E B P U P E H 
einsch ließlich sämtlicher Hilfss toffe z ur Dachpflege 

ABDICHTUKG� UND AHSTBICHSTOFFE 

für Elsen, Beto n und Mauerwerk 

TEEBDESTILLATE UND STRASSEHBAUSTOFFE 

Besser beraten 

Graz, Lagergasse 207 
Telephon 57-59 

OPTISCHE HUI-ERZEUGUNG 

X.atl. tle.immel. 
WIEN XV/I01 

B[NEOIKT-SCHELLINGERGASSE 34 
Gegründet 1887 / Tel. 8 36 1 79 B 

Jöit. 

hüt9�n 

/.üt 

Qualität 

Erzeug un g samllicher Ouel,tälsw eren 
Led e r, Leinen u n d  Me ta 11 

bei (ß 
Wo man kochen muß, können wir helfen 1 

HOLZWERl{E 
MORJ\WSKI & CO. Zimmermanns- und 

Bautlscblerarbelleo 

Holzbla1er WIEN ' VI, KRITZENDORF 
Tel. Klosterneuburg 2323 

STADTBORO: WIEN 1, SEILERSTATTE 16 
Tel. R 23 0 06, n 21 3 12 

STADTWERl{E 

GRAZ 
Versorgungsbetriebe: 

Elektrizitlts-, Gas- und Waeserwerke 

Gr a z, Andreas Hofer-Platz Nr. 15 
Tel. 53-80 

Ver ke hrsbetriebe: 
Straßenbahn, Autobus, Obus u. Schloß

bergbabn 

C r a z, Steyrergasse 114, Tel. 04-14 

Reisebüro: 
Cr a z, Hauptplatz 14, Tel. 42-43 

50 (}ahn 
bestehende 

WIENER UNIFORM- UND SPORTKLEIDERFABRIK 

,,HA-GRA" 

HAUDEK & GRABL 

WIEN 

UNIFORMEN: 
14, GURKGASSE 50 

A 39010 

SPORTKLEIDER: 
17, BERGSTEIGGASSE 1 
A25039 

J&lelunm.LLJetliJ!Ufl aL/_e;_ dl, t
WIEN I, GRABEN 20, TEL. U 27 0 06, U 27 2 01 

OSTERREICHISCHES 

HAUPTMUNZAMT 
WIEN 111, AM. HEUMARKT 1 

Fe rnruf U 11 503, U 11 50'1 
Drahtanschrift: Münze Wien 

Übern a hme 
von Prägeauflrägen für sämtlich11 auslän

dischen Münzen in G o I d, S i  I b er und 

unedlen Metallen 

Erzeugun g  
von Medaillen, Plaketten, Vereinsabxeichen 

usw. 

Reichhaltiges Lager von Kunstmedaillen 

Anferiigung von Reduktions- und Stempel

arbeiten 

Edelmetalleinlö$ungs- und Scheideansb,lt 

G HO S ' KU C ll � A LAGE 

LEOPOLD LÖBLICH 
\VI E SDORFF„n TRAS �: 21 

Soeben ist e rschienen: 

DIE 

EXEKUTIONS ORDNUNG 
arnt dem Einführungsue elze 

i\lil Erläuterungen, erweisungen auf z11sa111me11-
hän/?eudc Stell n und anderweitige einschlä�ige Vor
:.;d1rifte11 i;nwie einem Literatur- und achverzcichni�. 
Anhang: Die wichtig ten mit der Exekutionsordm111 ° 

zusammenhängenden Vor hriften. 

Vierte Auflage 

1 lerausgegeben von 

Dr. LUDWIG VIKTOR HELLER 
\linis1nialra1 im Hunde mini terim11 für Justiz 

L rnfang: 8°, \ VI, 296 Seiten, Preis: Geh. S 4 .

llic 'i. Auflage der Licwährlen Taschcuausgahe der 
Exekutio11 ordnung enthält auter dem auf den neuesten 
Stand geLrachten Ge elze text alle wesentlichen Vor
ochriften de Exekutionsrechte •. Im Anhang wurden 
11. a. die Be tirnmungen über die Räumungse. ekution
und Ja Exekutionsvereitlungsgesetz neu ouf genommen.
Der Band i t daher für alle mit ,\.ekutionsrechtlichen
Fragen befaßten Behörden und Personen ein unent-

behrlicher Behelf. 

Zu hczielie11 
dt1Hh jcd B11l'l1l1andlu111{ oder heim Verll\1'C 

MANZ, WIEN 1, KOHLMARKT 16 

BERGER, 
SCHILLER & ING. HOFFMANN 

MÖBELERZEUGUNG 

\t\' I EN 
VII, Zollerga se 3 / Tel. B 30 4 89
(Ecke Mariahilft:rstralle f'�) 
Vlll, Lerchenfelderstraßc 12 

Tel. A 22 1 9:! L 

Spezialist in Kiidzen I Moderne Wohnkultur 

Bßl HAL'�Jl\lANGEL EIN IJOWOBETT 

EKRET •• R VON 11 AU FW XRTS 

9,el,Kc, SCHUHE

Begräbnisse (Erd- und FeuerbestaHung), Exhumierungen 
und Uberführungen besorgt die 

STÄDTISCHE 

BESTATTUNGSANSTALT GRAZ 

Zen t r ale (a uc h  Na c htdien s t): 
Grazbachga sse 48, Ruf 83 037 (94 148), 83 038 (94 149) 

F i I i a I e n: Annenstraße 6, Ruf 0294 (1305); Landesk ranken
haus , Ruf 0214 (1325) 

Feue rh alle un d Urn en f rie d hof, Ruf 6704 (7815) 
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Ted hierzu auf Seite 27 

X.timinal.tätul. 

Bi I d 1 

Text zu Seite 26 

Der Maler Friedrich Pa v I i k erklärt Margit St o 11 und 
ihrem Verlobten Edgar Pa I m  e r  sein neues Gemälde und 
will sie dazu überreden, sein Modell zu werden. Als 
Entschädigung dafür will er Pa I m  e r, der Maistudent ist, 
kostenlos Unterricht erteilen. Pa I m  e r  lehnt erst das An
gebot ab, da Pa v I i k ihm als Frauenjäger gesch.ildert 
wurde. Es gelingt dem Maler ober Po I m  e r  davon zu 
überzeugen, daß sein Interesse an Margit St o 11 rein 
künstlerischer Natur ist, so daß die beiden einwilligen. ihm 
Modell zu stehen, und der Künstler beginnt mit der Arbeit. 
B i l d  2 
Bald jedoch verliebt sich M a r g  i t in Pa v I i k. Dieser will 
sein Versprechen an Po Im e r  halten und übersieht ihre 
Neigung. Pa I m  e r  bemerkt ebenfalls, was mit seiner Braut 
vorgeht und seine Eifersucht erwacht. Er macht dem Künstler 
ernstliche Vorhaltungen und dro�,t ihm euch. Eines Morgens 
wird Inspektor St e i n e  r durch einen telephonischen An
ruf aus dem Schlaf geweckt und eine unbekannte Stimme 
bittet ihn, sofort in Pa v I i k s Studio zu kommen. Dort an
gekommen, findet er den Leichnam des Künstlers zer
schmettert im Hofe liegen. Inspektor St e i n e  r beginnt 
sofort mit der Untersuchung des Falles. 
8 i I d 3 
Er ;nspiziert das große loch im Fenster, durch das Pa v I i k 
gefallen war, und bittet Margit St o l l  und Po l m e r, ihm 
den Unfall zu schildern. Pa l mer: ,,Pav l i k  arbeitete an 
seinem Gemälde. Er stand dabei auf einer Leiter. Plötzlich 
bemerkte ich, wie diese ins Rutschen kam. Ich rief Pa v I i k 
zu, vorsichtig zu sein, aber es war schon zu spät. Er fiel 
durch das Fenster. Ich wollte ihn noch gerne auffangen, 
konnte mich ober vor Schreck nicht von der Stelle rühren.'' 
Mo r g i t nickte zustimmend und erklärte: ,,Er rutschte schon 
frliher einmal, ober da konnte E d  g o r  ihn noch au'fongen." 
B i l d  4 
Inspektor St e i n er untersucht die Palette und die anderen 
Malutensilien auf Pa v I i k s Arbeitstisch. Am Boden lag eine 
zertrümmerte Statue. ,,War diese Figur auf einem Piedestal 
gestanden?" fragte er. M a r g i t: ,,Ja!" St e i n e r  nimmt 
die Pa�tte vom Tisch und sagte: ,,Pa v I i k s Tod war kein 
Zufall. Ich muß sie beide verhaften." Welche Anhaltspunkte 
hatte Inspektor St e i n e r  und wie konnte erM a r g i t s  und 
E d g a r s Schuld beweisen? 

A UFLÖSUNG IM NÄCHSTE N HE FT! 

FRANZ BERNARDl 

LEOPOLD BURIAN 

Werkzeug-MaschJnen u. Werkzeuge 
lnnsbruck, Hlg. Oelststraße 

Sportsehuh-Fabrlk, Handwerksbetrieb 
Wien Vl/56, Ma.rlahlllerstr. 101 Fernntl B 27 4 67 
SPORTHAUS STEINECK 

Wien VU/62, Lercbenfelderslraße 79-81 
Ruf B 51 5 15 Oesamte Sportausrllstung u. Bekleidung 
PAPIER-TSCBONER 

Papier-, Schreibwaren. Biirobedarf 
Ruf 2211 Innsbruck, Maria Theresleostraße 34 
FRANZ WEIS S Wäsche- und Berufskleider! abrik

Wien VII, Schottenfeldgasse 72 - B 30 2 40 

NffiDERÖSTERREICIDSCHE JIOLKEREI 
registrierte Genossenschaft mit bc rhränkter Haftung 

Wien XX, Bochstlidtplatz 5 

Hundegebrauch8artlkel J. SOSKOLA &· SÖHNE 
WJeo XVlll/110, Martlostraße 46 

800 Ehenbetten, zusammenlegbar, baupt äcblich geeignet 
fiir Baustellen, Saisonarbeiter und Fabriken, so fort lieferbar. 

DRABTJEROITSCB 
Wien I, .Elisabethstraße 10, 'l'el. B .!ä o li!l 

r/2_ielllliniuL 
FÜR ALLE EINSENDER V N BERI HTEN 

UND BEITRAGEN FÜ R DIE .ILLUSTRIERTE 

R U ND-SCHAU DER G E NDARME R I E
H 

Um die Arbeit der Schri ftleitung und der Druckerei zu er
leichtern und unnötige Verzögerungen in der Bearbeitung 
der eingesandten Manuskripte zu vermeiden, bitten wir die 
Einsender von Berichten und Beiträgen für unsere Zeitschrift 
dringend, bei der Abfassung der Manuskripte die nach
stehenden Richtlinien beachten zu wollen: 

1. Schreibe die Beiträge mit Schreibmaschine 
und e i n s e i t i g.

2. Lasse einen möglichst b r e i t e n  R an d
zur Anbringung etwa notwendiger Berichti
gungen und Ergänzungen. 

3. Schreibe nicht engzeilig, sondern lasse
zwischen den Zeilen einen möglichst g r o ß e n
Z w i s c h e n r n u m. 

4. V e r m e i d e Abkürzungen, die nicht all
gemein verständlich sind. 

5. Hefte die einzelnen Blätter nicht unlösbar 
zusammen, sondern versehe sie nur mit einer 
a bnehm b a r e n  Kl amm e r.

�I/NArf !F
W I E tf 1 • V E R KAU F 

TUCHLAUBEN 3 • U 26 0 77 BERATUNG 

r S' e lt 11 i I f l e i f 111 t t/ t t t l r I

((Je,( 1011ll1111 ff 

11 1 

11 

WIEN III, HAUPTS TRA SSE 68 
T f. L r. P H O N U 17 5 65 1 1l 

1 

P O S T S P A R K A S S E N K O N T O J 1.939 

AuzP-i(lenannnhm<': IJ erbele,fer Karl 

1 

Bauer, Wien l'Lll, JosP.f';tädter traße /()., 
T,l. 1 29 I fj() 

Nachdruck verboten oder nur mit Zustimmung der �edaktion 1 
Textänderungen sind der Redaktion vorbehalten ! 

Eigentümer und \'erle�er: Illustrierte Rund bau der Gcndarmerie(Gend. 
Major Lutscbinger und Dr. Grög r). - Herausgeber: nend.-Bezlrksin 
speklor Hoch töger,Gend.-Rcvierinspektor Beier und Hcnd.-Bezirksinspek
tor Herrmann. - Fachwis enscbaftlichs Leitung: <lcndarmeriegeneral 
Dr. Kimmel. - l<'Ur den Inhalt verantwortlich: Oend.-Oberleutnant Klis. -
Hauptschriftleiter: Gend.-Bezirksinspektor Stldl. - chri ftlciter: Geod.
Patrouillenlelter Mayer und Prov. Gend. Braunei11. - Uhefredakteur: 
Dr. Lutscbinger. Redakteure: Gend.-Bezirksinspt•ktor Gusenbauer und 
Gend.-Patrouillenlelter Schwab. -Alle Wien Ill, Hauptstraße 68. - Druck· 
Ge ellarbafts-Buchdruckerel Brllder Hollinek, Wien ur, tein,tasse 25. 

27 



1 

//AI bat r Os 
II 

- der unerreichte -

Qualitäts-Senf 1 

A. G. DER WIENER SODAWASSERFABRIKEN 

WIEN II, OBERE AUGARTENSTRASSE 40 

und Wimpel 
aller Art 

E RSTE OS TE R R EIC HIS CIIE 
FAHNE NFABRIK 

JOSEPH FLECI{ 
Wien 1, Am Hof 6 / Tel. U 214 71 

FAHNENSTANGEN FOR AUTOS / A B ZEICHEN 
gestickt, gedruckt, und in Metall , Hemden, Turnhosen usw. 

J. MIRKINGER'S WWE.
:Jofi. ..tHtownerit:zAu 

LITTO-KAPPE 

StcJhlwarenhaus, Messerschmied u. Feinschleiferei 

ST. PÖLTEN, MARS CHALLPLATZ 20 
T EL. 5 7 1 /8 

\\IE VIII, LA GE.CA "E, 13 - TEL. A�9695 
Erzeuger von niform- und Sportmützen aller Art 

'X.Lrwiulwlt1 

w :;f �!�L��S�l��:�
-,AJ,u 14w�k& 

'X..a ol <J..a weit JJli ele 
1 

FRANZ GRUNDSCHOBER 

G�LEGE llEITSK ''UfE 
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_____ JI 1 

Wien IX, Berggasse 39, Tel. A 19 0 97 

Fabrikamäßige Erzeugung sämtlicher Teigwaren 

Seil über 50 Jaliren 

DIE GUTEN 18e10-fflöbel 
Tischlerei und Ausstellungen: 

VII, Neubaugasse 25 (Elsahof) / B 34 4 23 
X, Favorilenstraße 134 (beim Amalienbad) / U 43 3 51 
X, Laaerstraße 21 (beim Amalienbad) / U 47 0 88 

(günslige �al1/u11gsbedi11gu11ge11 
Nur Oualitätsmöbel 1 

UNIFORMEN UND UNIFORMSORTEN S TAN D O RT
V ERTRAG S
SCHN�I D ER 

l{AMAREITH & eo. 
HERRENGARDEROBEN 
B REECHES-SPEZIALIST 

Wien V, Remte Wlenzelle '17 - Tel. B 281 '16 U 
Postscheck-Konto Wien A 85.823 Gegründet 1906 

decken ihren Bedarf bei der Wirtschaftsstelle 
Österreichischer Hauptverband der Gartenfreunde 
W l e n VI, Ag l d i g a a • e Nr. 10 I F • r n ruf A SS S 26

Spezialunternehmen für Obst-, Wein- und Gartenbau 

Bezugsstelle des österreichischen Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter und des österreichischen Mieter- und Siedlerbundes 

„M O T O R s p O R T- B L A s L" WIEN VII, KAISERSTRASSE 32- 34

Seit 20 Jahren die Einkaufsquelle der Motorfahrer Österreichs 
für Motorrad-ZubehiJre, Ausrüstung und Wetterschutzkleidung 

VERLANGEN SIE PREISLISTE! PROMPTER PROVINZVERSAND) 
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CHEMISCHE FABRIK 

WILHELM NEUBER A. G. 
WIEN VI, BRUCKENGASSE 1 

Telephon B 27 5 85 
Telegrammadresse: Fa r b n e u b e r  Wien  

liefert s eit 1 (j,j 
Chemikalien und technischc:- Drogen 

für Industrie, Gewerbe und Handel 

Direkte }}1tropa- u. {;bersee-hnporte 

HAUCHDONN HAARSCHARF 

AUCH HEUER WIEDER 

GEFRORENES 
VOM 

f 
PT AK & CO., WIEN 111, HAUPTSTR. 95

T ELEFON B 50 0 30 

KLEIDER FABRIK 

WIEN I, ADLERGASSE 12 
Am Schwedenplatz 

Telefon R 25 0 12, R 27 400 

J\UTO-GLJ\S 

STELZL 

\
V

I E N VII, 

S E I D E N G A S S E 29 

T E L. B SS 4 54, B 85 0 68 

, PUTTER FH EI R SI ('Jl ERHE l'J'SO f,,..i',..",' 11: R 

1•' ( R 8 ..,j' M 1' L I (' lf J1; T V/' E N l, A r; R N. .V n 

In allen Fachgeschäft en e rhältlic h! 

�IJI). STPöLTEN -
PURKERS0ORfERSTRASS( 58 TELffON 276 

ERZEUGT SEIT 1911 

t2 ll •• 

() 

Fachgeschäft für Glas, 
Ke r amik, Haus- und 
Kuc.her 1ger,ite, Hestecke 

Jtlauemß-/e11- & f09-. 
G R A 7,, ] A K O M I N I P L A T Z 25 

Ablerlung [ur 
Bauglaserei, Bilderrahmen, Spiegelbelege 
Ve1 kauf nunmehr Eingang Schönaugasse S 
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(f{e,_{{901J 

N I EDER CS TE R REICH I SC H E ELEKTRIZITÄTSWERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT 

DIE LANDESGESELLSCHAFT FUR NIEDEROSTERREICH UND BURGENLAND-NORD 

GENERALDIR E K TION: 

WIEN I, TE INFALTSTRASSE 8 

BETRIEBS DIREKT 1 0 NE N 

DEUTSCH - WAGRAM 
EISENSTADT 
HOLLABRUNN 

HORN 
KREMS 
ST. POLTEN 

Österr e ichische 
Br au-Aktiengesellschaft 

!2.01f1al,w:111all11nq: 

_J!j11 Z, J!.ff J ffll fl II () J 

BRAUEREI LIES ING MIT MÄ LZEREI 

BRAUEREI W IES ELBU RG 

LIN ZER BRAUEREI 

BRAUEREI G MU NDEN 

S TER NBRAUEREI S ALZBU RG 

HOFBRÄU KALTENHAUSEN MIT MÄLZEREI 

GASTEINER THERMALWAS SERVERSAND 

BRAUEREI KUHD L 

BÜRGER LICHES BRAUHAUS INNSBRUCK 

BRAUEREI REUTTE 

WAIDHOFEN A. D. THAYA 
WAIDHOFEN A. D. YBBS 
WR. NEUSTADT 

------

Haben Sie einen 
1 ' 

!\rop,. 
D..11111 verw, uden ie d II Kropfhah1111n KROBAL und 
Sie werden zufrieden Rein f Preis per Fla ehe S 8•2G 

Zu hal>en in allen Apotbeken oder direkt 
l>dm Erzeuge r franko 

c J/-_p19-f/1eke z111< ,,JJlariol,i//" 
Mag. pl111.rm. ü11k:.I.I' l'urkher 

,lallt Bruck au t.ler Leitha, !Jein1 Hauptllah11hnf 

cJ/11qr11rl1111 riul1P111lfJ, ,,r1nii1J--Liel1JfPJ m11iu.pliJe/1(JJ 

'X.Mmftiki11u und l1u.m,uc11;r1u{(JJ r/)(>Ji11/ekfi1w.w1ittr/ 

(]3pJfu. cSelwfr (JetJPll 7-l!i.ppr und onJleRkmrlr "Xra11k
l,riln1. r/);e t,zmg_1111q Jlfl,t 1111/n. JlaaJliP/,r, 'X.l'-11/,r,//r 

10() fJ (llaulu .i!.t;UJ/_tum 1 ,f 1· .JO 

/()() t/ (111,u,/,p S11pu-Ji.tJJtJ/t1m1 2 ,f .J·.J() 

------------

DRAHTGITTER 

f ur Gärten, Villen, Sportplätze 

KATALOG Nr. 114 GRATIS 

g eF-lJi tJ eh 

GITTERFABRIK 
WIEN I, 

Elisobethstraße 10, T 1. B 21; 0 69 

FRIEDl-<'ICH LAU'NER..., NA< HfO[ c„Ef-' 

KLAGENFURT 

Pr1ec;tergdsse •1 

FAHRRÄDER 

MOTORRÄDER 
ur,d s ci rn 11 ic. h e Besta11d

te ile bei 

Johaun u. Alexander 

MAYER 
Oli,;;ne Handelsgesellschtsfl 

ST. POLTEN 

, 'ElJCRßiWD E PLATZ 8 

Telefon 348 

JflatJ/1ii11J cSalzet(J cSi9'!t11R 
NIKDEHLAG�: DER STATTtRSDORnm 
PAPmH-, II0LZST0FF- U 1) ZF.LLl'L0S�> 

FABRIKE 

Groß Im ndel: 

KA ZL[I-, IIARTP0 'T-, B.\�K
POST-, KO ZEPT-. EH fl�L
F „ LT IG U N G - lJ 1 D DU H C 11-

' Cl i LAG PAPJEHE 

\\' 11( N I.X/71 ALS '1� H STIL\S S 1 ◄: 2-t 

F E n P R �: <: 11 �: n A 2 1> .. ) . s .'i s i.: tt 1 1•: 

MERX 
1\IPOHl'-UND �:XPOltr'.GE'ELL.'CII.\FT M B. H. 

\V I E 1 1, S E I TZ E H (; \ S S E 1 

TEL. :i9 St -116, t,.LAJ>PEN J(,5 318 
'I l,;1.l-.l,HA'1"--\l>lll!:-i:rn• TRA S\IER\ \\ th: 

Ko111pt>nsu1io11sgf'sd1iiflt• 

Wart-11tru1n.aldio11e11 aller .\rt 

Fi111111zinungt•n. hwiddu11ge11 

ltalit-ui ,·l1t- les cl.ompe11sutio11cn 

-, --
MINIMAX 1 � 

l l <111 cl f e u R r I ii s c h n r

MINIMAX 
(;1:1ell drnrt mi1 Le�cl1rü11k1t·r llahung 

\\' 1 t-: .\ \', 11 E R K L O T Z C A S E :tl 

T E 1. t,: F O , R 3:1 3 0:1 

_________ J 

...Jl/iih,J 1,<'11 rlu iiu/1u1/qt111 
hiJ w, /ein.1/m cll,u/iilm111q 
in hnt,r Q,1(//itiil 

• A.-G. VEREINIGTER

IÖIENER 

C1:1s CHLERMEISTEB 

'10itll 

6, .l//it,ialu1/.uJl,a/Jp 31 
'/',,/. H :!IJ 40.i, H �2 101, B '10 il:i 

< lbu✓I, <;f pi/ndt!1u1q1111 
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DIE OSTER • �· ·.· GIE BRINGT 
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